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Rechtsformen tierärztlicher Praxen im Kammervergleich 

Legende:                     Stand: April.2026 
Grün  zulässig 

Orange Anfrage bei zuständiger Landes-/Tierärztekammer notwendig 

Rot nicht zulässig  

Grau keine Angaben der Kammer               

 
Diese Tabelle wurde von Alexander Kostujak (Tierärztekammer Nordrhein) verfasst  

und entstand mit freundlicher Unterstützung der beteiligten Landes-/Tierärztekammern. 

Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Rechtssicherheit. 

Bei offenen Fragen empfiehlt sich die Rücksprache mit der zuständigen Landes-/Tierärztekammer. 
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